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“Win some, lose some, it‘s all 
the same”? 
Zu Bedeutungsgewinn und -verlust der Auswahlkriterien im Rah-
men der Reform der Fachkräfteeinwanderung 

Mit dem Referentenentwurf zu einem Gesetz sowie einer Verordnung zur Weiterentwicklung 
der Fachkräfteeinwanderung haben das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) 
sowie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zahlreiche Reformvorschläge im 
Bereich des Erwerbsmigrationsrechts vorgelegt. Die vorliegende Analyse zeigt, dass bisherige 
Auswahlkriterien für ausländische Fachkräfte teilweise an Bedeutung verlieren, während 
neue Kriterien etabliert werden. Dies hat deutliche Änderungen im deutschen Erwerbs-
migrationsrecht zur Folge. Sie fallen indes weniger gravierend aus, als einige Diskussionen im 
Vorfeld haben erwarten lassen.1 

Mit den vorliegenden Referentenentwürfen setzt 
sich ein bereits mehrere Jahrzehnte andauernder 
Prozess fort, in dessen Kontext die Rahmen-
bedingungen der Erwerbsmigration weiter-
entwickelt wurden (vgl. u. a. SVR 2018; 
Ette/Rühl/Sauer 2012; Langenfeld/Lehner 2020; 
Lehner 2022). Nachdem das System zur 
Steuerung der Erwerbsmigration im Zuge des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG)2 erst 
vor wenigen Jahren an einigen Stellen 
grundlegend reformiert wurde, resultieren aus 
den jüngsten Vorschlägen erneut bedeutende 
Änderungen in der strukturellen Anlage des 
Erwerbsmigrationsrechts. Kriterien, die bislang 
nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, 
erhalten nun einen zentralen Stellenwert, 
während Kriterien, die über lange Zeit zu den 
wesentlichen Pfeilern des Erwerbsmigrations-
rechts gehörten, an Bedeutung verlieren.  

                                                
1 Die Publikation wurde begleitet von Prof. Dr. Hans Vorländer, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration 
(SVR). Verantwortlich für die Veröffentlichung ist der wissenschaftliche Stab der SVR-Geschäftsstelle. Die Argumente und Schlussfol-
gerungen entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung des SVR. Titel der SVR-Kurzinformation frei nach Motörhead 1980, Ace 
of Spades. 
2 BGBl. I, Nr. 31, v. 15.08.2019. Zum FEG beispielsweise Hammer/Klaus 2019; Thym 2022a; Hornung 2020: Rn. 237-244. 
3 Zur Richtlinie s. Wolf/Wusterhausen 2022; Klaus 2022. Die EU-Richtlinie muss bis zum 18. November 2023 in nationales Recht 
umgesetzt werden (Art. 31 Abs. 1 RL 2021/1883). 

Damit sind bestimmte politische Wertent-
scheidungen verbunden. Diese werden zwar nicht 
explizit zum Ausdruck gebracht, lassen sich 
jedoch aus Kriterienwahl und -gewichtung 
ableiten. 

„Win some“: Kritierien, die an Bedeutung 
gewinnen  
Die Bundesregierung setzt im Rahmen des anste-
henden Reformprozesses die Richtlinie (EU) 
2021/1883 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Oktober 2021 um. Diese Richtlinie 
legt die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen in der EU 
zur Ausübung einer hoch qualifizierten Beschäfti-
gung fest und löst die Richtlinie 2009/50/EG ab.3 
Darüber hinaus werden Änderungen vorgenom-
men, die keinerlei europarechtlichen Vorgaben 
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unterliegen.4 Ein solch umfangreiches Reform-
programm, das sich aus der Umsetzung von EU-
Recht und politischem Gestaltungswillen auf nati-
onaler Ebene gleichermaßen speist, verändert die 
bislang gültige Kriterienhierarchie in vielfältiger 
Weise, wie sich insbesondere anhand folgender 
Kriterien aufzeigen lässt. 

Berufserfahrung 
Den stärksten und eindeutigsten Bedeutungszu-
wachs für die künftige Steuerung der Er-
werbsmigration erfährt das Kriterium der Berufs-
erfahrung. Bislang fristet es in § 19c Abs. 2 Auf-
enthG i. V. m § 6 BeschV lediglich ein Nischenda-
sein. Es handelt sich dabei um eine auf den Be-
reich der Informations- und Kommunikations-
technologie beschränkte Sondernorm, die Dritt-
staatsangehörigen mit einer mindestens dreijäh-
rigen Berufserfahrung ermöglicht, auch ohne ei-
nen als gleichwertig zu deutschen Standards an-
erkannten Berufsabschluss als Fachkraft nach 
Deutschland zu kommen.5  
In der durch Gesetz und Verordnung nun vorge-
sehenen Weiterentwicklung soll das Kriterium der 
Berufserfahrung hingegen in allen drei geschaffe-
nen Säulen (Fachkräfte-, Erfahrungs- und Poten-
zialsäule) eine wesentliche Rolle spielen, wenn 
auch in unterschiedlicher Ausgestaltung. So ha-
ben etwa europarechtliche Vorgaben auf einen 
Teil der Neuerungen Einfluss, wodurch das Krite-
rium in den jeweiligen Säulen unterschiedlich 
stark und in unterschiedlicher Form aufgewertet 
wird. 

1. Fachkräftesäule 
Im Bereich der Fachkräftesäule, die eine Vielzahl 
der bereits jetzt im Recht bestehenden Normen 
enthalten und bündeln soll und für die ein Ar-
beitsvertrag weiterhin Voraussetzung zur Zuwan-
derung bleibt, wird das Kriterium der Berufserfah-
rung im Rahmen der Umsetzung des Art. 2 Nr. 9 
lit. a der EU-Richtlinie 2021/1883 eingeführt 
(Art. 1 Nr. 7 des Weiterentwicklungsgesetzes). 
§ 18g Abs. 2 Nr. 3 AufenthG-E sieht dabei vor, 
auch Ausländerinnen und Ausländern ohne Fach-

                                                
4 Vgl. zu zentralen Änderungen die zusammenfassende Tabelle auf S. 6. Zum Referentenentwurf s. Bundesministerium des Innern 
und für Heimat 2023. 
5 Wolfgang Breidenbach spricht demgemäß von einem Aufenthaltstitel für „Quasi-Fachkräfte“ (vgl. Breidenbach 2021: Rn. 11). 
6 Die Definition der Fachkraft in § 18 Abs. 3 AufenthG bleibt unverändert. Konstitutiv für eine Fachkraft mit Berufsausbildung (Nr. 1) 
ist demnach entweder eine inländische qualifizierte Berufsausbildung oder eine ausländische Berufsqualifikation, die mit einer inlän-
dischen qualifizierten Berufsausbildung gleichwertig ist. Eine Fachkraft mit akademischer Ausbildung (Nr. 2) muss einen deutschen, 
einen anerkannten ausländischen oder einen einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss 
besitzen. 
7 Die Gruppe 133 umfasst Führungskräfte, die im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie Dienstleistungen erbringen, 
akademische und vergleichbare Fachkräfte aus dieser Branche sind in der Gruppe 25 zusammengefasst. 

kraftstatus6, d. h. ohne in Deutschland als gleich-
wertig anerkannte berufliche oder akademische 
Qualifikation, eine Blaue Karte EU zu erteilen, so-
fern sie nachweisen können, dass sie innerhalb 
der letzten sieben Jahre eine mindestens dreijäh-
rige Berufserfahrung erworben haben und diese 
Berufserfahrung mit einem Hochschulabschluss 
oder einem gleichwertigen tertiären Bildungspro-
gramm vergleichbar ist. Diese Öffnung soll aller-
dings berufsgruppenbeschränkt nur für Personen 
aus den Gruppen 133 und 25 der ISCO 08 (Inter-
national Standard Classification of Occupations) 
gelten, also für Fachkräfte aus dem Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologie.7 
Die Bundesregierung hat sich an dieser Stelle le-
diglich für eine 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie 
entschieden. Die Richtlinie selbst geht weiter: Sie 
ermöglicht den Mitgliedstaaten, auch berufsgrup-
penübergreifend Kenntnisse und Kompetenzen 
als Erteilungsvoraussetzung zuzulassen, die an-
hand einer mindestens fünfjährigen einschlägi-
gen Berufserfahrung nachgewiesen werden, de-
ren Niveau mit einem Hochschulabschluss ver-
gleichbar ist und die im Arbeitsvertrag oder ver-
bindlichen Arbeitsplatzangebot genannten Beruf 
oder Beschäftigungsbereich erforderlich sind. Von 
dieser Möglichkeit macht die Bundesregierung al-
lerdings keinen Gebrauch. An dieser Stelle bleibt 
es bei einer sektorspezifischen Sonderregelung. 

2. Erfahrungssäule 
Zentrales Merkmal der in Gesetz- und Verord-
nungsentwurf unter dem Label ‚Erfahrungssäule‘ 
zusammengefassten Neuerungen ist eine weitge-
hende Generalisierung des bereits erwähnten bis-
herigen § 6 BeschV. Dieser erlaubt es derzeit le-
diglich IT-Fachkräften, unter bestimmten Voraus-
setzungen auch ohne Fachkraftstatus in Deutsch-
land zu arbeiten. In der Neufassung dieser Norm 
ist vorgesehen, auch Personen außerhalb der In-
formations- und Kommunikationstechnologie un-
abhängig von einer Qualifikation als Fachkraft die 
Zustimmung zu einer inländischen qualifizierten 
Beschäftigung zu erteilen, sofern sie in den letz-
ten fünf Jahren eine mindestens zweijährige und 
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für die Beschäftigung befähigende Berufserfah-
rung nachweisen können (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
BeschV-E). Im Unterschied zur bereits bestehen-
den berufsgruppenspezifischen Sonderregelung 
für IT-Fachkräfte wird jedoch außerhalb des IT-
Bereichs eine nicht unerhebliche Zusatzvoraus-
setzung eingeführt: Der Nachweis der Anerken-
nung der ausländischen Berufs- bzw. Hochschul-
qualifikation seitens des Staates, in dem sie er-
worben wurde (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BeschV-E). 
Berufserfahrung kommt somit im Bereich der Er-
fahrungssäule nicht isoliert, sondern nur akzesso-
risch zur Geltung, also in Kombination mit einer 
im Ausland erworbenen und dort anerkannten 
beruflichen oder akademischen Qualifikation.8 
Damit besteht ein entscheidender Unterschied zu 
der Art und Weise, wie Berufserfahrung als Krite-
rium im Rahmen der Fachkräftesäule (und damit 
der Vergabe der Blauen Karte EU) eingesetzt wer-
den soll. Während in der Fachkräftesäule Berufs-
erfahrung lediglich sektorspezifisch, dann aber 
ohne Kombinationserfordernis mit einer im Aus-
land absolvierten und dort staatlich anerkannten 
Ausbildung einsetzbar ist, werden in der Erfah-
rungssäule die bereits bestehenden Möglichkei-
ten für IT-Fachkräfte beibehalten und auf andere 
Berufe erstreckt. Hier gilt allerdings die Ein-
schränkung, dass neben Berufserfahrung auch 
eine von dem Staat anerkannte Ausbildung nach-
gewiesen werden muss, in dem sie erworben 
wurde. 

3. Potenzialsäule 
Mit der Potenzialsäule plant die Bundesregierung, 
die Möglichkeiten zur Einreise ohne Arbeitsver-
trag bzw. zur Arbeitsplatzsuche zu verbessern; ihr 
Kernelement ist die in § 20a AufenthG-E nor-
mierte sog. Chancenkarte. Während der suchspe-
zifische Status quo für Fachkräfte im Sinne des 
§ 18 Abs. 3 AufenthG im Wesentlichen beibehal-
ten wird,9 erhalten nun auch Nicht-Fachkräfte die 
Möglichkeit, auf Basis eines Punktesystems zur 
Arbeitsplatzsuche oder Anerkennung ihrer aus-
ländischen Berufsqualifikation einzureisen. Vo-
raussetzung dafür ist, dass sie aus einem Pool 
verschiedener Kriterien sechs Punkte erreichen 
(§ 20a Abs. 3–6 AufenthG-E). Eines dieser Krite-
rien ist wiederum die Berufserfahrung.  

                                                
8 Ausgenommen von dieser Akzessorietätslösung bleibt die IT-Branche, für die § 6 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 BeschV-E die Nichtanwendbarkeit 
von S. 1 Nr. 3 normiert.  
9 Gemäß § 20a Abs. 1 Nr. 1 AufenthG-E bleibt Fachkräften der Weg über das eigens für die Suche nach einem Arbeitsplatz oder nach 
Maßnahmen für die Berufsanerkennung geschaffene Punktesystem erspart. Verbesserungen für diese Gruppen ergeben sich in § 20a 
Abs. 7 AufenthG-E vor allem im Bereich der während der Arbeitsplatzsuche gestatteten Nebenerwerbsmöglichkeiten. Die bislang in 
§ 20 Abs. 1 S. 4 AufenthG gewährten Möglichkeiten sind vielfach als unzureichend kritisiert worden. Zudem wird der maximale 
Erteilungszeitraum auf ein Jahr verdoppelt (§ 20a Abs. 8 AufenthG-E; § 20 Abs. 1, 2 AufenthG). 

Nach § 20a Abs. 4 AufenthG-E erhält eine Person 
drei Punkte, wenn sie eine in den letzten sieben 
Jahren erworbene mindestens dreijährige Berufs-
erfahrung nachweisen kann, die mit der Berufs-
qualifikation im Zusammenhang stehen muss. Für 
eine entsprechende und in den letzten fünf Jah-
ren erworbene Berufserfahrung von zwei Jahren 
werden zwei Punkte vergeben (§ 20a Abs. 5 Auf-
enthG-E). Allerdings gelten für die Potenzialsäule 
die gleichen Voraussetzungen wie für die Erfah-
rungssäule: Berufserfahrung wird nur angerech-
net, sofern eine ausländische Berufs- oder Hoch-
schulqualifikation vorliegt, die von dem Staat, in 
dem sie erworben wurde, anerkannt ist (§ 20a 
Abs. 2 S. 3 Nr. 1 und 2 AufenthG-E).  
Arbeitskräfte ohne Fachkraftstatus, die zur Ar-
beitsplatzsuche einreisen wollen und die hierfür 
erforderlichen sechs Punkte erreichen müssen, 
können also die Punkte im Bereich Berufserfah-
rung nur auf der Grundlage dieser staatlichen An-
erkennung geltend machen. Wie in der Erfah-
rungssäule entscheidet sich der Gesetzgeber also 
auch im Bereich der Potenzialsäule für eine Kom-
bination von Berufserfahrung und einer im Aus-
land anerkannten Berufs- oder Hochschulqualifi-
kation. 
Alter 
Weniger eindeutig und ausgeprägt als bei der Be-
rufserfahrung ist der Bedeutungsgewinn des Le-
bensalters eines Bewerbers oder einer Bewerbe-
rin. Im bestehenden Recht sind vor allem Rege-
lungen verankert, die ein bestehendes Alter an 
Mindesteinkommensvoraussetzungen koppeln. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass 
in den verbleibenden Jahren einer Erwerbstätig-
keit genügend Ansprüche für die Altersvorsorge 
erworben werden können (Hornung 2020: 
Rn. 260). Erst im Rahmen des FEG wurde etwa 
§ 18 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG eingeführt, der für 
Fachkräfte, die das 45. Lebensjahr bereits vollen-
det haben, ein Gehalt von mindestens 55 Prozent 
der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Rentenversicherung einfordert. Von 
dieser Festlegung kann lediglich in begründeten 
Ausnahmefällen abgesehen werden, in denen ein 
öffentliches, insbesondere ein regionales, wirt-
schaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Inte-
resse besteht. 
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Eine ähnliche Handhabung sieht § 1 Abs. 2 Be-
schV für den Anwendungsbereich der §§ 24a und 
26 Abs. 2 BeschV und damit auch für die sog. 
Westbalkanregelung vor (Burkert/Kolb 2019). 
Schließlich legt auch § 21 Abs. 3 AufenthG eine 
altersspezifische Ausnahme fest. Sie verlangt von 
Ausländerinnen und Ausländern ab 45 Jahren, die 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer 
selbständigen Tätigkeit in Deutschland anstre-
ben, einen Nachweis über eine angemessene Al-
tersversorgung.10 Gemeinsam haben diese Rege-
lungen, dass bislang ab einem gewissen Alter von 
Bewerberinnen und Bewerbern als zusätzliche 
Voraussetzung ein entsprechendes Mindestein-
kommen erforderlich ist. 
Das Kriterium des Alters gewinnt in den vorlie-
genden Reformüberlegungen nun vor allem 
dadurch an Bedeutung, dass es im Rahmen der 
Potenzialsäule bei der Definition der Bedingungen 
für die Einreise zur Arbeitsplatzsuche als eigen-
ständiges Kriterium berücksichtigt wird. Gemäß 
§ 20a Abs. 5 Nr. 3 AufenthG-E erhalten Bewerbe-
rinnen und Bewerber ohne Fachkraftstatus und 
bis 35 Jahre zwei der insgesamt sechs Punkte, die 
für die Einreise zur Arbeitssuche erforderlich sind. 
Ausländerinnen und Ausländer zwischen 35 und 
40 Jahre erhalten einen Punkt (§ 20a Abs. 6 Nr. 2 
AufenthG-E).  
Allein über dieses Kriterium wird damit keine Ein-
reise zur Arbeitsplatzsuche möglich sein. Aller-
dings gewinnt ein vergleichsweise junges Alter als 
kumulatives Tatbestandsmerkmal im Rahmen der 
Potenzialsäule erstmals eine eigenständige Be-
deutung. 

Herkunftsland 
Geringer als vielfach erwartet fällt in den vorlie-
genden Entwürfen zur Weiterentwicklung der 
Fachkräfteeinwanderung der Bedeutungsgewinn 
des Kriteriums Herkunftsland aus. In Art. 1 Nr. 2 
sowie Art. 2 Nr. 11 des Verordnungsentwurfs ist 
eine Entfristung des bislang auf Ende 2023 be-
grenzten und als Westbalkanregelung11 bekann-
ten § 26 Abs. 2 BeschV vorgesehen. Gleichzeitig 

                                                
10 Eine über die Beitragsbemessungsgrenzen der Kranken- oder Rentenversicherung klar bestimmbare Mindestvorgabe besteht für 
diese Gruppe nicht, vielmehr obliegt der Ausländerbehörde eine Prognoseentscheidung auf der Basis vorliegender Vermögenswerte 
(s. dazu Breidenbach 2021: Rn. 8; Hänsle 2022: Rn. 17). 
11 Zu dieser Regelung im internationalen Vergleich s. Vankova 2022. Siehe auch Klaus 2021; Thym 2017.  
12 Für eine abwägende Position vgl. SVR 2020, für eine eher skeptische Haltung s. Ponert/Tollenaere 2020: Rn. 130 sowie 
Langenfeld/Lehner 2020: 219. 
13 Siehe z. B. den Bericht in der Wirtschaftswoche vom 13.09.2022 mit entsprechenden Äußerungen des Bundeskanzlers. Auch im 
Eckpunktepapier zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten hatte die Bundesregierung noch angekündigt, die Westbalkanregelung 
nicht nur zu entfristen und „die Kontingentierung mindestens deutlich an[zu]heben“, sondern auch „eine Ausweitung [dieser Rege-
lung] auf weitere Staaten an[zu]streben“. 
14 BGBl. I, Nr. 49, v. 05.11.2020. 
15 S. dazu auch Kluth 2019: 97. 

soll das Kontingent auf jährlich 50.000 Zustim-
mungen zur Beschäftigung der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) verdoppelt werden. Dies wirkt als 
eher kleiner Schritt unabhängig von der Frage, 
wie § 26 Abs. 2 BeschV als eine auf das Her-
kunftsland abzielende Sonderregelung bewertet 
wird.12 Dies gilt umso mehr, als die Ausweitung 
der Regelung auf andere Herkunftsländer von po-
litischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern 
bereits erwogen wurde.13 Zudem war vor der 
(durch die Sechste Verordnung zur Änderung der 
Beschäftigungsverordnung14) erfolgten Verlänge-
rung der ursprünglich nur bis Ende 2020 angeleg-
ten Regelung überhaupt keine Obergrenze von 
Zustimmungen vorgesehen. Gegenüber dieser 
Erstfassung der Westbalkanregelung fällt die nun 
vorgeschlagene Neuregelung also zurück. Gegen-
über dem Status quo wird das Herkunftsland als 
Kriterium dennoch gestärkt, da die Maximalzahl 
von Zustimmungen verdoppelt wird.  
Offen ist indes, wie lange diese lediglich mode-
rate Aufwertung des Herkunftslandes als Steue-
rungskriterium aufrechterhalten werden kann, 
wenn der kürzlich neu eingesetzte Sonderbevoll-
mächtigte der Bundesregierung für Migrationsab-
kommen die ihm laut Koalitionsvertrag oblie-
gende Aufgabe umsetzt. Er soll „neue praxistaug-
liche und partnerschaftliche Vereinbarungen mit 
wesentlichen Herkunftsländern“ schließen, die in 
ein Gesamtkonzept Eingang finden sollen, das 
„z. B. den Ausbau von wirtschaftlicher Zusam-
menarbeit, Technologie-Transfer, Visa-Erleichte-
rungen, Qualifizierungsmaßnahmen für den deut-
schen Arbeitsmarkt, Jobbörsen und die Zusam-
menarbeit bei der Rückkehr abgelehnter Asylsu-
chender“ (SPD/Bündnis 90, Die Grünen/FDP 
2021: 141)15 umfasst.  
Vor diesem Hintergrund ist zumindest nicht aus-
geschlossen und vielleicht sogar wahrscheinlich, 
dass die Verdopplung des BA-Zustimmungskon-
tingents bezogen auf die Westbalkanregelung nur 
der erste Schritt einer stärker auf bestimmte Her-
kunftsländer ausgerichteten Erwerbsmigrations-
politik darstellen wird.  
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„Lose some“: Kriterien, die an Bedeutung 
verlieren 
Im Zuge der skizzierten Reformpläne sollen vor 
allem zwei Kriterien tendenziell an Bedeutung 
einbüßen. Zum einen ist es das Kriterium 
Deutschkenntnisse, zum anderen geht es um das 
Erfordernis des Gleichwertigkeitsnachweises für 
ausländische Qualifikationen. Dieses stellte bis-
lang im deutschen Recht die zentrale Vorgabe 
dar: Ausländische Fachkräfte, die in Deutschland 
Arbeit aufnehmen wollten, mussten nachweisen, 
dass ihre Ausbildung deutschen Standards ent-
spricht. Dieser klassische Gleichwertigkeitsnach-
weis im Bereich der nicht-reglementierten Berufe 
verliert infolge der Aufwertung von Berufserfah-
rung erheblich an Bedeutung. 
In Deutschland anerkannte Qualifikationen 
Einen umfassenden Bedeutungswandel erfahren 
im Zuge der anstehenden Reformen Formalquali-
fikationen und konkret als gleichwertig zu deut-
schen Standards anerkannte Qualifikationen. Ihre 
Abwertung bleibt zwar auf den Bereich nicht reg-
lementierter Berufe beschränkt, ist aber dennoch 
erheblich und eine automatische direkte Folge 
der beschriebenen säulenübergreifend erfolgen-
den Aufwertung des Kriteriums der Berufserfah-
rung. Diese Aufwertung kommt im Falle der Er-
fahrungs- und Potenzialsäule jedoch nur dann zur 
Entfaltung, wenn die Berufserfahrung in einem 
Beruf erworben wurde, für den eine im Ausland 
staatlich anerkannte Ausbildung vorgewiesen 
werden kann.  
Im Falle der Fachkräftesäule soll Berufserfahrung 
künftig entkoppelt vom Erfordernis einer im Aus-
land absolvierten und dort staatlich anerkannten 
Ausbildung wirken. Diese Regelung bleibt aber 
auf den Bereich der IT-Branche beschränkt 
(§ 18g Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a AufenthG-E). Das 
für die Potenzial- und Erfahrungssäule geltende 
Akzessorietätsprinzip (s. o.) und die sektorspezi-
fische Begrenzung der Einsetzbarkeit von Berufs-
erfahrung im Rahmen der Fachkräftesäule limitie-
ren damit die durch die Abkehr von Formalquali-
fikationen als Zentralvoraussetzung der Erwerbs-
migration entstehende Deinstitutionalisierung der 
deutschen Arbeits- und Berufsordnung. 

                                                
16 Gemäß § 2 Abs. 11 AufenthG entsprechen ausreichende deutsche Sprachkenntnisse dem Niveau B1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 
17 Von dieser Pflicht konnte schon im bestehenden Recht im begründeten Einzelfall abgewichen werden (§ 6 S. 3 BeschV). Angesichts 
der weltweiten Dominanz des Englischen in dieser Branche ist der Schritt nachvollziehbar und passt die gesetzliche Regelung den 
branchenspezifischen Realitäten an. 

Mit der Abkehr vom Prinzip der Formalqualifika-
tion als zentralem Steuerungsprinzip der Er-
werbsmigration könnten möglicherweise höhere 
Zuzugszahlen von Erwerbsmigrantinnen und  
-migranten aus Drittstaaten erzielt werden (SVR 
2022: 10). Der Preis, der dafür jedoch zu zahlen 
ist, besteht in einer Deregulierung des Arbeits-
marktes durch Migration, auch wenn diese durch 
die genannte Kopplung begrenzt bleibt. 
Deutschkenntnisse 
Auch Deutschkenntnisse verlieren, wenn auch 
weniger intensiv, an Bedeutung. Die bislang 
Fachkräften ohne Formalqualifikation aus der IT-
Branche obliegende Pflicht, ausreichend deutsche 
Sprachkenntnisse16 nachzuweisen, wird etwa er-
satzlos gestrichen.17 Im Bereich der Erfahrungs-
säule wird durch eine Generalisierung der bran-
chenspezifischen Regelung des § 6 BeschV zu-
dem generell (und nicht nur bezogen auf Fach-
kräfte aus der IT-Branche) auf das Kriterium der 
Deutschkenntnisse verzichtet. Zudem werden 
Deutschkenntnisse im Bereich der neuen Poten-
zialsäule und damit bei den Regelungen zur Ein-
reise für die Arbeitsplatzsuche als weniger wichtig 
eingestuft.  
Bislang sieht § 20 Abs. 1 S. 1 AufenthG vor, Fach-
kräften mit einer beruflichen Ausbildung nur dann 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche 
zu erteilen, wenn sie deutsche Sprachkenntnisse 
nachweisen können, mit denen sie die ange-
strebte Tätigkeit ausüben können. Künftig sollen 
im Anwendungsbereich des § 20a AufenthG-E bei 
akademischen und beruflichen Fachkräften 
Deutschkenntnisse dagegen gar nicht mehr rele-
vant sein (§ 20a Abs. 1 S. 1 AufenthG-E).  
Bei Personen ohne Fachkraftstatus, die über eine 
ausländische anerkannte Berufsqualifikation oder 
einen Hochschulabschluss verfügen, sollen 
Deutschkenntnisse dagegen weiterhin eine ge-
wisse Rolle spielen und eine doppelte Funktion 
haben: Zum einen wird durch § 20a Abs. 2 S. 3 
Hs. 2 AufenthG-E eine sprachspezifische Unter-
grenze von Deutschkenntnissen eingeführt. Die 
zur Teilnahme an der Potenzialsäule als Nicht-
Fachkraft erforderlichen Sprachkenntnisse sind 
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aber vergleichsweise gering, verlangt werden le-
diglich hinreichende Deutschkenntnisse oder al-
ternativ englische Sprachkenntnisse auf dem Ni-
veau C1.18 Darüber hinaus werden Deutschkennt-
nisse zu einem unter mehreren und damit grund-
sätzlich substituierbaren Kriterium.  
Gemäß § 20a Abs. 4 Nr. 1 AufenthG-E werden 
drei der zur Einreise zur Arbeitsplatzsuche für 
Nicht-Fachkräfte erforderlichen sechs Punkte bei 
guten deutschen Sprachkenntnissen19 vergeben, 
für zwei Punkte reichen ausreichende Deutsch-
kenntnisse. Die Folge ist, dass im Segment der 
Nicht-Fachkräfte zahlreiche Szenarien von Einrei-
sen zur Arbeitsplatzsuche vorstellbar sind, in de-
nen lediglich ein geringes Level von Deutsch-
kenntnissen vorliegt oder sogar Personen, die 
keinerlei Deutschkenntnisse nachweisen können, 
dafür aber die englische Sprache beherrschen20, 
einreisen. Damit verliert insgesamt die deutsche 

                                                
18 Gemäß § 2 Abs. 10 AufenthG entsprechen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. 
19 Gemäß § 2 Abs. 11a AufenthG entsprechen gute deutsche Sprachkenntnisse dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. 
20 Siehe § 2 Abs. 12 AufenthG.  
21 Dazu gehört die Frage, wer im Entscheidungsprozess für die Prüfung der Frage zuständig ist, ob eine im Ausland erworbene 
Ausbildung staatlich anerkannt ist, ebenso wie die Frage, wie zukünftig das Vorhandensein von Berufserfahrung überprüft werden 
soll. 

Sprache in diesem Bereich als Kriterium an Be-
deutung. 

„It’s all the same“? Eine kriterienspezifische 
Bilanz der geplanten Reformen  
Die Gegenüberstellung von ‚Gewinnern‘ und ‚Ver-
lierern‘ unter den hier erläuterten Kriterien, die 
künftig bei der Erwerbsmigration maßgeblich sein 
sollen, wirft Fragen auf: Handelt es sich bei den 
Änderungen lediglich um ein Nullsummenspiel o-
der wird die beschriebene Neuordnung der Krite-
rienhierarchie die Grundlagen der Erwerbsmigra-
tion nachhaltig verändern?  

Die Antwort fällt nicht leicht, denn viele Fragen 
sind noch offen, dies gilt vor allem für die Umset-
zung der skizzierten Änderungen.21 Zudem sind 
im parlamentarischen Verfahren noch Modifikati-
onen der Entwürfe zu erwarten. 

Zukünftige Säulen der Erwerbsmigration und damit verbundene Änderungen 

 Fachkräftesäule Erfahrungssäule Potenzialsäule 
Anwendungsbereich Beruflich und akade-

misch qualifizierte 
Fachkräfte mit als 
gleichwertig zu deut-
schen Standards aner-
kannten Qualifikationen 

Arbeitskräfte mit einer 
im Ausland anerkann-
ten Ausbildung und ein-
schlägiger Berufserfah-
rung 

Einreise zur Suche ei-
nes Arbeitsplatzes 

Zentrale Änderun-
gen 

Anforderungen für Er-
halt einer Blauen Karte 
EU werden durch Um-
setzung der neuen 
Hochqualifiziertenricht-
linie abgesenkt 

Bislang auf den IT-Sek-
tor beschränkte Aner-
kennung von Berufser-
fahrung als Qualifikati-
onsmerkmal wird bran-
chenübergreifend gene-
ralisiert 

Bestehende Regelun-
gen für Fachkräfte wer-
den ausgeweitet, Ar-
beitsplatzsuche wird für 
Personen mit einer im 
Ausland anerkannten 
Qualifikation auf der 
Basis eines Punktesys-
tems ermöglicht 

Kriterien u.a. Arbeitsvertrag, als 
gleichwertig anerkannte 
Qualifikation, Mindest-
einkommen 

Arbeitsvertrag, im Aus-
land anerkannte Quali-
fikation, Berufserfah-
rung 

Berufserfahrung, Alter, 
Deutschkenntnisse, im 
Ausland anerkannte 
Qualifikation, als gleich-
wertig anerkannte Qua-
lifikation 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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Wenn sich der Gesetzgeber grundsätzlich – über 
berufsgruppen- bzw. herkunftsländerspezifische 
Ausnahmen hinausgehend – von der bisherigen 
Dominanz der nach deutschen Standards validier-
ten Formalqualifikationen abwendet, macht er ei-
nen durchaus erheblichen Schritt.22 Gesetz und 
Verordnung sind damit mehr als ein „It’s all the 
same“ im Sinne eines Nullsummenspiels. Zugleich 
erweist sich dieser Schritt jedoch als weniger 
weitreichend, als die Diskussionen im Vorfeld der 
Veröffentlichung des Gesetz- und Verordnungs-
entwurfs erwarten ließen. 

Materielle Qualifikationen in Form von Berufser-
fahrung bleiben beispielsweise im Bereich der 
Fachkräftesäule auf das europarechtlich erforder-
liche Minimum und konkret auf Berufe aus der IT-
Branche beschränkt. Zugleich wird die Berufser-
fahrung als materielle Qualifikation im Bereich der 
Erfahrungs- und der Potenzialsäule formalqualifi-
kationsspezifisch eingehegt, geht sie doch mit ei-
ner im Ausland erworbenen und dort staatlich an-
erkannten Qualifikation einher. Die Abkehr von 
der Anerkennung der Gleichwertigkeit durch 
deutsche Stellen wird damit verbunden mit einem 
Vertrauensvorschuss in die Qualitätsprüfung 
durch ausländische Stellen. Insofern ist die Deno-
mination von Gesetz und Verordnung als ‚Weiter-
entwicklung‘ der Fachkräfteeinwanderung durch-
aus zutreffend: Um eine radikale Generalreform 
handelt es sich eher nicht. 
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Über den Sachverständigenrat  

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration ist ein unabhängiges und interdisziplinär 
besetztes Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung. Mit seinen Gutachten soll das Gre-
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zen sowie der Öffentlichkeit beitragen. Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus verschiedenen Disziplinen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. Hans Vor-
länder (Vorsitzender), Prof. Dr. Birgit Leyendecker (Stellvertretende Vorsitzende), Prof. Dr. Ha-
vva Engin, Prof. Dr. Birgit Glorius, Prof. Dr. Marc Helbling, Prof. Dr. Winfried Kluth, Prof. Dr. 
Steffen Mau, Prof. Panu Poutvaara, Ph.D., Prof. Dr. Sieglinde Rosenberger. 

Der wissenschaftliche Stab unterstützt den Sachverständigenrat bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben und betreibt darüber hinaus eigenständige, anwendungsorientierte Forschung im Bereich 
Integration und Migration. Dabei folgt er unterschiedlichen disziplinären und methodischen An-
sätzen. Die Forschungsergebnisse werden u. a. in Form von Studien, Expertisen und Policy 
Briefs veröffentlicht. 

Weitere Informationen unter: www.svr-migration.de  
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